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Die großen Reformen im Alterssicherungs
system der Bundesrepublik Deutschland 
sind, jedenfalls soweit es um die gesetz
liche Rente geht, abgeschlossen. Nun be
nötigen Versicherer und Versicherte vor 
allem Stetigkeit und verlässliche Rahmen
bedingungen. 

Die Umfrage von TNS Infratest1) über die 
seit Inkrafttreten der letzten Reformen im 
Januar 2002 zu beobachtende Einstellung 
der Bevölkerung zur privaten und betrieb
lichen Altersvorsorge hat überdeutlich 
 gezeigt, dass die Bevölkerung nach den Er
fahrungen der Vergangenheit der Be stän
dig keit von einmal beschlossenen Rahmen
bedingungen misstraut. 

Unerlässliche Voraussetzung für einen wei
teren Vorwärtsschub in der Vorsorgebereit
schaft der Bevölkerung ist also die Stabili
tät des nunmehr geltenden Rechtsrahmens 
nicht nur für die gesetzliche Rentenver
sicherung, sondern auch für die private 
und betriebliche Altersvorsorge. 

Mehr Transparenz durch eine  
regelmäßige Gesamtbetrachtung

Die neue Struktur des Alterssicherungssys
tems, wie sie mit RVNachhaltigkeitsgesetz, 
Altersvermögensgesetz und Alterseinkünf
tegesetz festgeschrieben wurde, ist ins
besondere deshalb glaubwürdig und nach
haltig, weil ihr eine Gesamtbetrachtung 
aus gesetzlicher Rente und privater und 
betrieblicher Altersvorsorge zugrunde 
liegt.

Diese Gesamtbetrachtung dokumentiert 
sich zum Beispiel darin, dass die Bundes
regierung in regelmäßigen Abständen in 
den Alterssicherungsberichten über die 
Entwicklung eines „Gesamtversorgungs
niveaus“, also eines Alterseinkommens be
stehend aus gesetzlicher Rente, privater 

und betrieblicher Altersvorsorge, zu be
richten hat. Vor diesem Hintergrund be
dingen und rechtfertigen sich zugleich die 
gesetzlich vorgegebenen Kriterien staatlich 
geförderter Altersvorsorge: 

Das Leistungsniveau der gesetzlichen Rente 
wird insbesondere durch den Nachhaltig
keitsfaktor langfristig zurückgefahren. Die 
entstehenden Lücken im Leistungs niveau 
der künftigen in der Gesetzlichen Ren 
tenversicherung (GRV) pflichtversicherten 
Rent ner werden durch den Aufbau einer 
kapital gedeckten Altersvorsorge geschlos
sen. Insbesondere für Selbstständige wird 
mit der Basisrente ein Äquivalent geschaf

fen. Der kapitalgedeckten Altersvorsorge 
kommt somit neben der Ergänzungs nun 
auch eine Ersatzfunktion zu. 

Daraus resultiert auch eine Neupositionie
rung der privaten und betrieblichen Alters
vorsorge, wobei diese an die Kriterien und 
das Sicherungsspektrum der gesetzlichen 
Rentenversicherung angepasst sind. Geför
derte kapitalgedeckte Altersversorgung 
steht für lebenslange Rentenleistungen 
 sowie mindestens den Erhalt der einge
zahlten Beiträge zum Rentenbeginn. Der 
Beginn der Rentenzahlungen wird auf den 
Zeitpunkt des Austritts aus dem Erwerbs
leben ausgerichtet; kürzere Vertragslauf
zeiten sind mit geförderter Altersvorsorge 
unvereinbar.

Klare Architektur eines neuen  
Alterssicherungssystems

Werden die Kriterien nicht erfüllt, ist eine 
Zertifizierung und/oder eine steuerliche 
Förderung ausgeschlossen (zur steuer und 
sozialversicherungsrechtlichen Behandlung 
der Beiträge und Versorgungsleistungen 
 siehe Abbildung). Kapitalzahlungen (mit 
wenigen Ausnahmen) und reine Sparvor
gänge werden nicht mehr im engeren 
Sinne als Altersvorsorge betrachtet. Leis
tungen aus steuerlich geförderten privaten 
und betrieblichen Altersvorsorgeverträgen 
werden entsprechend den Leistungen der 
gesetzlichen Rentenversicherung nachge
lagert besteuert. Im Gegenzug werden die 
Beiträge von der Besteuerung freigestellt. 
In der betrieblichen Altersversorgung ist 
dabei die Freistellung der Beiträge von der 
Einkommensteuer auf vier Prozent der Bei
tragsbemessungsgrenze in der GRV begrenzt 
(gegebenenfalls zuzüglich 1 800 Euro). 

Durch diese klare Architektur eines neuen 
Alterssicherungssystems gewährleistet der 
Staat die Konzentration seiner begrenzten 
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Insgesamt sind in Deutschland die Leit
planken für eine dynamische Entwicklung 
der betrieblichen Altersversorgung errich
tet. Die Rahmenbedingungen sind auch im 
internationalen Vergleich hervorragend. 
Und das mehrfach reformierte Betriebsren
tengesetz bietet heute für die betriebliche 
Altersversorgung in Deutschland eine so
lide Basis und ermöglicht individuelle 
 Konzepte für unterschiedlichste Betriebe. 
Mit solchen zustimmenden Kernaussagen 
 skizziert der Autor die Position der Ver
sicherungswirtschaft zur bAV. Als zentrale  
Voraussetzung für einen weiteren Vor
wärtsschub in der Vorsorgebereitschaft der 
Bevölkerung allgemein nennt er die Stabi
lität des geltenden Rechtsrahmens. Nicht 
zuletzt deshalb rät er etwa von einer 
 Heraufsetzung des Mindestalters für den 
Bezug einer betrieblichen Altersversorgung 
von 60 auf 62 Jahre ab. Für einen weiteren 
Durchführungsweg sieht er derzeit keinen 
Bedarf. (Red.)
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Ressourcen auf seine vorrangige Aufgabe, 
eine hinreichende Alterssicherung der 
künftigen Generationen zu gewährleisten. 
Dabei soll die Gesamtversorgung in etwa 
dem heutigen Rentenniveau entsprechen. 
Nur durch die enge Definition kapital
gedeckter, geförderter Altersvorsorge, die 
das Alterseinkommen lebenslang aufbes
sert, ist es steuerpolitisch gerechtfertigt, 
staatliche Finanzmittel für die Eigen
vorsorge einzusetzen. 

Dies bedeutet eine Abkehr vom sogenann
ten „Gießkannenprinzip“ von ehedem, das 
nur unscharf zwischen Vermögensbildung, 
also reinen Sparvorgängen und Altersvor
sorge unterschied. Darüber hinaus bleibt es 
jedem Einzelnen natürlich unbenommen, 
jenseits der staatlich geförderten Alters
vorsorge durch zusätzliche Sparleistungen 
mehr für seinen Vermögensaufbau zu tun.

Rahmenbedingungen für die 
 betriebliche Altersversorgung

Insbesondere für die betriebliche Altersver
sorgung in Deutschland sind die Rahmen
bedingungen, auch im internationalen 
Vergleich, hervorragend. Die Umsteuerung 
von Umlagefinanzierung zur Kapital
deckung ist zwar im Vergleich zu Ländern 

wie der Schweiz, Niederlande oder Groß
britannien spät erfolgt, nun aber kon
sequent und auf der Basis eines breiten 
gesellschaftlichen Konsenses. Nachdem die 
Bundesregierung entschieden hat, die So
zialversicherungsbeitragsfreiheit der Ent
geltumwandlung dauerhaft bestehen zu 
lassen,2) ist die letzte große Hürde für  einen 
weiteren Ausbau der betrieblichen Alters
versorgung aus dem Weg geräumt. 

In den letzten fünf Jahren wurden bereits 
große Erfolge beim Verbreitungsgrad der 
betrieblichen Altersversorgung erzielt.3) 
Fast zwei Drittel der sozialversicherungs
pflichtig Beschäftigten verfügen derzeit 
über eine Betriebsrentenzusage. Selbst 
wenn man hier noch die Mitarbeiter des 
öffentlichen Dienstes herausrechnet, ist 
dies auch im internationalen Vergleich ein 
großer Erfolg. 

Das seit 1974 bestehende, danach mehr
fach reformierte Betriebsrentengesetz bie
tet also nunmehr für die betriebliche 
 Altersversorgung in Deutschland eine soli
de Basis und ermöglicht indivi duelle Kon
zepte für unterschiedlichste  Betriebe. Viele 
Probleme, die im Ausland bestehen, sind 
bei uns gut gelöst. Exemplarisch hierfür 
sind zum Beispiel der flächendeckende In

solvenzschutz und die Abdeckung biome
trischer Risiken. 

Allerdings bedeutet die Zustimmung zu der 
Ausgestaltung des neuen Alterssicherungs
systems nicht, dass dieses System nicht 
noch abzurunden und zu optimieren ist. In 
der gesetzlichen Rentenversicherung wird 
mit der Anhebung der Regelaltersgrenze 
auf 67 Jahre jetzt ein weiterer notwen
diger Schritt getan. Diese Anpassung ist 
unumgänglich, um die Finanzierung der 
gesetzlichen Rentenversicherung lang fris
tig zu sichern. Die damit verbundenen Ein
schränkungen der Leistungen in der ersten 
Säule der Alterssicherung müssen aber zu
mindest teilweise durch Verstärkung der 
zweiten und dritten Säule kompensiert 
werden. Dabei sind insbesondere die Mög
lichkeiten zur Finanzierung eines flexiblen 
Übergangs von der Arbeitsphase in die 
Rentenphase zu beachten. 

Weiterer Reformbedarf?

In diesem Zusammenhang ist die betrieb
liche Altersversorgung bestens geeignet, 
die speziellen Bedürfnisse von Arbeit
nehmern und Arbeitgebern – differenziert 
nach Branche und anderem Bedarf – maß
zuschneidern. Damit das System stimmig 
ist, sollte in jedem Fall von einer Herauf
setzung des Mindestalters für den Bezug 
einer betrieblichen Altersversorgung von 
60 auf 62 Jahre abgesehen werden. Denn 
anderenfalls besteht die Gefahr, dass zu
künftig wieder zunehmend Erwerbsminde
rungsrenten der gesetzlichen Rentenver
sicherung in Anspruch genommen werden. 
Dabei ist eine Beibehaltung der bestehen
den Altersgrenze für den Steuerzahler auf
kommensneutral, da die Finanzierbarkeit 
der kapitalgedeckten Altersvorsorge von 
der Alterung der Bevölkerung nicht betrof
fen ist.

Im Hinblick auf die geförderte kapitalge
deckte Altersvorsorge hat bereits der kurze 
Zeitraum der Anwendung der neuen Re
geln von 2005 bis heute gezeigt, dass die 
Bevölkerung sensibel auf die Ausgestal
tung und Beständigkeit der Fördersysteme 
reagiert. Die Vereinfachung des Förderver
fahrens in der RiesterRente (unter ande
rem Dauerzulagenantrag) hat unmittelbar 
zu den steigenden Abschlusszahlen beige
tragen. Dies zeigt auch der vom Bundes
ministerium für Arbeit und Soziales Ende 
2006 vorgelegte Bericht zur zusätzlichen 
Altersvorsorge.4) Ein weiterer Verbesse

Abbildung: Die steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung der  
Beiträge und Versorgungsleistungen im Überblick1)
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1) Zusage des Arbeitgebers und Vertragsabschluss nach dem 31. 12. 2004.
2)  In der gesetzlichen Kranken und Pflegeversicherung sind Leistungen der betrieblichen Altersversorgung zu verbei

tragen.
3)  Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung für Arbeitgeber und Angestellte (2006: 63 000 

Euro pro Jahr).
4)  Verordnung über die Bestimmung des Arbeitsentgelts in der Sozialversicherung (Arbeitsentgeltverordnung). 
* Voraussichtlich unbefristete Beitragsfreiheit aufgrund „Gesetz zur Förderung der betrieblichen Altersversorgung“.
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rungsansatz wäre die Harmonisierung der 
unterschiedlichen Fördervolumina des § 3 
Nr. 63 EStG und §§ 10 a, 79 ff. EStG, um ein 
entsprechend ausgeglichenes und ange
messenes Förderniveau herzustellen. 

Dynamisierung der Riester-Förderung

Dringend geboten ist eine Dynamisierung 
der RiesterFörderung, wobei sich das Vo
lumen zumindest an § 3 Nr. 63 EStG orien
tieren sollte. Zu überlegen wäre darüber 
hinaus, die Förderung für die Steuerfrei
stellung der Beiträge gemäß § 3 Nr. 63 
EStG und auch für die RiesterFörderung 
harmonisiert auf beispielsweise je sieben 
Prozent der Beitragsbemessungsgrenze an
zuheben. Unbedingt festzuhalten ist aller
dings an der Grundausrichtung der Ries ter
Förderung als Kombination aus Zulage und 
Sonderausgabenabzugsmöglichkeit. Dieses 
System stellt vor allem sicher, dass Alters
vorsorgevermögen zusätzlich zu den Eigen
beiträgen über die staatlichen Zulagen auf
gebaut wird und nicht vorzeitig konsumiert 
werden kann. 

Die Ausweitung der steuerlichen Förderung 
wäre einerseits für die Bevölkerung ein po
sitives und wahrnehmbares Signal, dessen 
Nutzen jedem ersichtlich ist und es ande
rerseits für den Staat bei einem planbaren 
Aufwand belässt. Die Anhebung der För
dervolumina rechtfertigt sich auch daraus, 
dass der Vorsorgebedarf infolge der An
hebung der Regelaltersgrenzen weiter zu
nimmt. Für Arbeitnehmer, die aus vielfäl
tigen Gründen diese Altersgrenzen nicht 
erreichen, wird ein früherer Rentenbeginn 
mit höheren Abschlägen in der gesetz
lichen Rente verbunden sein.

Impulse durch Pensionskassen

Die Versicherungswirtschaft hat in den 
vergangenen Jahren gezeigt, dass sie ins
besondere mittelständischen Unternehmen 
sehr einfache, aber gleichzeitig auch 
 sichere und attraktive Lösungen zur be
trieblichen Altersversorgung anbieten kann 
– mit kompetenter Beratung und um
fassendem Service. Insbesondere kleine 
und mittlere Arbeitgeber sind auf derartige 
begleitende Dienstleistungen angewiesen. 
Insofern ist es nicht verwunderlich, dass in 
den zurückliegenden fünf Jahren die von 
den Lebensversicherungsunternehmen ge
gründeten Pensionskassen das Haupt
wachstum der betrieblichen Altersversor
gung auf sich vereinigen. 

An dieser Stelle muss einer oft pauschalen 
und unsachlichen Kritik an angeblich un
angemessenen Provisionsregelungen der 
Versicherer entgegengetreten werden. 
Zum einen besteht ein Gegenwert in den 
genannten spezialisierten und differen
zierten Beratungs und Serviceleistungen 
des  Vertriebs. Zum anderen gewährleistet 
das neue Versicherungsvertragsgesetz eine 
faire, transparente Mischkalkulation der 
Abschlusskosten von Versicherungen, die 
viele Jahre im Bestand sind, und von vor
zeitig stornierten Verträgen. So ist künftig  
eine Verteilung der Abschlusskosten auf 
mindes tens fünf Jahre festgeschrieben. 
Eine solche Regelung hat sich bei der 
Riester Rente bereits als gutes Modell 
etab liert. Wünschenswert wäre es, wenn 
diese FünfJahresStrecke auch ins Be
triebs ren ten gesetz aufgenommen würde, 
um hier Rechtssicherheit für alle Beteilig
ten zu schaffen.

Stetigkeit und Verlässlichkeit  
erwünscht

Wichtig ist nun vor allem, dass auf der 
Grundlage von Stetigkeit und Verlässlich
keit der Rahmenbedingungen für die kapi
talgedeckte Altersvorsorge das Vertrauen 
in der Bevölkerung wächst, um auf dem 
Weg einer möglichst flächendeckenden ka
pitalgedeckten Vorsorge möglichst rasch 
voranzukommen. Hier ist in Anbetracht der 
programmierten Minderungen in der ge
setzlichen Rentenversicherung keine Zeit 
zu verlieren. 

Kontraproduktiv sind deshalb sämtliche 
Vorschläge – etwa unter dem wohlklin
genden Namen „Altersvorsorgekonto“, die 
Arbeitnehmer mit den Risiken eines mög
lichen Kapitalverlusts alleine lassen. Die 
überschaubare, anbieterneutrale Klassifi
zierung geförderter Altersvorsorge nach 
dem geltenden System in RiesterRente, 
BasisRente und betriebliche Altersversor
gung in den etablierten und bewährten 
Durchführungswegen bietet der Bevölke
rung sowohl einen festen, transparenten 
Orientierungsrahmen als auch die Mög
lichkeit der Auswahl nach eigenen Bedürf
nissen.

Gründe, warum ein weiteres Produkt erfor
derlich sein soll, sind nicht ersichtlich. Die 
in die Diskussion gebrachten Vorschläge 
zeigen ein Fehlverständnis der Funktion 
kapitalgedeckter geförderter Altersvor
sorge. Diese Vorschläge laufen auf reine 
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Beitragszusagen in der betrieblichen Al
tersversorgung hinaus. Als Sicherungs
mechanismen werden nur die nominale 
Beitragsgarantie und die Beschränkung auf 
einen Altersvorsorgefonds vorgesehen. Die 
Einführung von bloßen Beitragszusagen ist 
weder erforderlich noch sinnvoll. Sofern 
die betriebliche Altersversorgung extern 
über eine Direktversicherung oder eine 
Pensionskasse durchgeführt wird, die Mit
glied im gesetzlichen Sicherungsfonds der 
Lebensversicherer ist, ist eine Haftung des 
Arbeitgebers für die zugesagten Leistungen 
faktisch nahezu ausgeschlossen. Aufgrund 
der Kontrolle durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und 
die Sicherung durch den gesetzlichen Si
cherungsfonds „Protektor“ besteht auch im 
internationalen Vergleich ein sehr hoher 
Sicherheitsstandard. 

Auch die Forderung nach einem weiteren, 
sechsten Durchführungsweg in der be
trieblichen Altersversorgung (Stichwort 
ASFonds) führt in die Irre. Die Einführung 
eines weiteren Durchführungsweges würde 
die Komplexität der betrieblichen Alters
versorgung erhöhen, ohne eine zusätzliche 
Gestaltungskraft zu bieten. Mit den 
 Rentenreformen wurde bereits mit dem 
Pen sionsfonds ein Durchführungsweg ein
geführt, über den die Chancen des Kapital
markts besonders genutzt werden können. 

Inzwischen haben die Arbeitgeber sogar 
die Möglichkeit, kapitalmarktabhängige 
Zusagen ohne versicherungsförmige Ga
rantien in der Leistungsphase zu geben. 
Hier könnte durch eine Liberalisierung der 
Regelungen zur Bedeckung der Verpflich
tungen des Pensionsfonds relativ einfach 
erreicht werden, dass dieser Durchfüh
rungsweg zukünftig weiter an Bedeutung 
gewinnt. 

Ausreichende Einbindung der  
Tarifvertragsparteien 

Auch die Tarifvertragsparteien haben den 
neuen Spielraum für die betriebliche Al
tersversorgung genutzt. Die Tarifverträge 
wurden auf breiter Front geändert, um den 
Arbeitnehmern die Ausschöpfung der neu
en Möglichkeiten zu eröffnen. Bestehende 
Versorgungswerke wurden angepasst und 
geöffnet, neue kamen hinzu. Zum Teil wer
den Arbeitgeberbeiträge gewährt. Dadurch 
wurde der erfreuliche Trendumschwung in 
der betrieblichen Altersversorgung mög
lich. 

Der mit der Rentenreform 2001 in das Be
triebsrentengesetz aufgenommene Tarif
vorbehalt gibt den Tarifvertragsparteien 
weite Gestaltungsmöglichkeiten, die be
triebliche Altersversorgung gemäß ihren 
Vorstellungen zu formen. Er hat dazu ge
führt, dass sich die Tarifvertragsparteien 
mit dem Thema „betriebliche Altersversor
gung“ intensiv auseinandergesetzt haben 
und in vielen Branchen Tarifverträge zur 
betrieblichen Altersversorgung geschlossen 
wurden. Vielfach wurde in diesem Zusam
menhang ein Zuschuss des Arbeitgebers 
zur Entgeltumwandlung vereinbart. Dieser 
Beitrag des Arbeitgebers unterstützt die 
Akzeptanz der Entgeltumwandlung in der 
Belegschaft. Aus diesem Blickwinkel war 
die Aufnahme des Tarifvorbehalts zu be
grüßen.

Tarifvorbehalt: unnötige Einschränkung 
der Wahlfreiheit

Durch den Tarifvorbehalt wurde jedoch die 
Wahlfreiheit für die tarifgebundenen Be
triebe und Beschäftigten vielfach unnötig 
eingeschränkt – sowohl hinsichtlich der 
Höhe des für die Umwandlung zu verwen
denden Entgelts als auch hinsichtlich des 
Versorgungsträgers. Durch die Festlegung 
einzelner Tarifvertragsparteien auf einen 
Anbieter, wie etwa im öffentlichen Dienst, 
wurde der Wettbewerb zwischen den 
 Versorgungsträgern um die betroffenen 
tarifgebundenen Unternehmen und Ar
beitnehmer ausgeschaltet. Dies kann zu 
ineffizienter Versorgung und unterdurch
schnittlichen Verbreitungsgraden führen. 

So ist auch hinsichtlich der Beratungsqua
lität – und nicht nur der Produkte – der 
Wettbewerb für Arbeitnehmer und Arbeit
geber wichtig: Es hat sich gezeigt, dass das 
Angebot professioneller individueller Bera
tung für die Verbreitung der betrieblichen 
Altersversorgung in einem spezifischen Be
trieb entscheidend ist. Nicht immer wird 
diese durch tarifliche Versorgungswerke 
ausreichend geboten, sodass mehr Wett
bewerb zur besseren Verbreitung führen 
kann. 

Mitarbeiterbeteiligung und betriebliche 
Altersversorgung

Die Versicherungswirtschaft begrüßt, dass 
die Koalitionsparteien bei ihren jeweiligen 
Konzepten für eine stärkere Beteiligung 
der Mitarbeiter am Produktivkapital ihrer 
Unternehmen die andersartigen Zielrich

tungen einer Mitarbeiterbeteiligung als 
Vermögensbildung einerseits und der pri
vaten und betrieblichen Altersversorgung 
andererseits beachtet haben und die För
derung der unterschiedlichen Systeme 
strikt voneinander trennen wollen. Die 
meisten Formen der Mitarbeiterbeteiligung 
können nicht die Kriterien erfüllen, die an 
eine Altersvorsorge zu stellen sind: Bere
chenbarkeit, Verlässlichkeit, Sicherheit und 
Schutz vor elementaren Lebensrisiken.

Andererseits gibt es im Bereich der betrieb
lichen Altersversorgung einen klassischen 
Durchführungsweg, der als langfristig aus
gerichtetes Mitarbeiterdarlehen interpre
tiert werden kann – die weit verbreitete 
Direktzusage, bei der der Arbeitgeber die 
Deckungsmittel im Betrieb belässt. Gängig 
sind auch Formen der Erfolgsbeteiligung, 
bei denen Arbeitnehmer – je nach Unter
nehmenserfolg – Anwartschaften auf be
triebliche Altersversorgung erwerben. 

Daher wäre es sinnvoll, diese bestehenden 
Formen der Mitarbeiterbeteiligung in die 
Förderung zu integrieren und die Über
führung von Beteiligungsvermögen in be
triebliche Altersversorgung offen zu halten 
beziehungsweise steuer und sozialver
sicherungsrechtlich zu begleiten. Darüber 
hinaus darf die Mitarbeiterbeteiligung aber 
nicht als Substitut zur geförderten Alters
vorsorge wahrgenommen werden. Denn 
realistisch betrachtet dürfte sie nicht für 
alle Branchen und auch nicht für alle Ar
beitnehmer in Betracht kommen.

Insgesamt sind die Leitplanken für eine dy
namische Entwicklung der betrieblichen 
Altersversorgung errichtet. Die neuen Im
pulse wirken bereits im Markt der privaten 
Vorsorge, die auch wünschenswerte sozial
politische Ziele erfüllen. Jetzt kommt es 
darauf an, diese Perspektiven mit Überzeu
gungskraft zu kommunizieren. 
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